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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Travail.Suisse 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse :  Hopfenweg 21  
 
 
Kontaktperson : Thomas Bauer  
 
 
Telefon : 077 421 60 04 
 
 
E-Mail : bauer@travailsuisse.ch 
 
 
Datum : 2. August 2024  
 

Wichtige Hinweise: 

1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 

2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 

3. Wir bitten Sie, Ihre inhaltlichen Kommentare direkt in den Tabellen zu den einzelnen Verordnungen – und nicht beim erläuternden Bericht – zu erfassen. 

4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 29. August 2024 an folgende E-Mail Adressen: gever@bag.admin.ch sowie 

pflege@bag.admin.ch   

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 

Bemerkung/Anregung  

Travail.Suisse begrüsst grundsätzlich die Umsetzung der 2. Etappe der Pflegeinitiative.  

Die vorgeschlagenen Änderungen bringen vielen Arbeitnehmenden aus der Pflege vorerst allerdings höchstens eine bescheidene Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen. Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung der zweiten Etappe ist somit der Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen, welche deutlich 

über die minimalen Bestimmungen des BGAP hinaus gehen.  

Bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Pflege sind entscheidend dafür, dass Arbeitnehmende nicht weiterhin ihren Beruf in hoher Anzahl verlassen. Diese 

Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen führen zumindest kurz- und mittelfristig zu zusätzlichen Kosten. Langfristig dürfte eine Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen durch weniger Fluktuationen, weniger Ausfälle und weniger extern angestellte Arbeitnehmende auch zu Kosteneinsparungen führen. Die 

Umsetzung der 2. Etappe der Pflegeinitiative ohne Lösung oder Prozessvorgabe zur Klärung der Finanzierungsfrage nimmt unweigerlich ein Scheitern der 

gesamten Vorlage in Kauf.  

Travail.Suisse schlägt vor, dass das Bundesamt für Gesundheit einen runden Tisch mit Sozialpartnern und Kantonen zur Frage der Finanzierung einberuft.  

   

Bundesgesetz über die Arbeitsbedingungen in der Pflege (BGAP) 

Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 

1             Travail.Suisse ist mit dem definierten Zweck des Gesetzes grundsätzlich einverstanden. Allerdings muss klargestellt werden, dass es 

sich beim Schutz der Arbeitnehmenden insbesondere um einen Schutz der physischen und psychischen Gesundheit, sowie ihres 

Privat- und Familienlebens handelt. Dies muss im Gesetz, mindestens aber in den Erläuterungen klar formuliert werden.  

2 1       Der Geltungsbereich muss zwingend Arbeitsverhältnisse, die dem öffentlichen Personalrecht unterstehen und die Personalvermittlung 

einschliessen wie dies im Bundesgesetz vorgesehen ist.  

2 2       Travail.Suisse begrüsst den Einbezug von Personen in Ausbildung und von Hilfspersonen in den Geltungsbereich. Dieser ist für die 

langfristige Verweildauer und die Attraktivität von Pflegeberufen von wesentlicher Bedeutung.  
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2 3       Travail.Suisse erachtet es als wichtig, dass die Pflegeleistungen nicht in der Verordnung, sondern im Gesetz bezeichnet werden, da es 

sich dabei um eine für den Geltungsbereich bedeutenden Frage handelt, für welche bisher keine Grundlage besteht. Sofern eine 

Lösung auf der Verordnungsebene angestrebt werden sollte, sollen die Sozialpartner in die Ausarbeitung miteinbezogen werden.  

3 1a       Travail.Suisse erachtet den Ausschluss von Einrichtungen mit kantonalem Leistungsauftrag, in denen die Pflege nur einen geringen Teil 

der Tätigkeit ausmacht als nicht zweckmässig. Art. 3 Abs. 1 litt. a soll deshalb gestrichen werden.  

3 3       Hinsichtlich der Ausnahme von Arbeitnehmenden in höheren leitenden Tätigkeiten ist eine restriktive Auslegung zwingend. In der 

Wegleitung zum Arbeitsgesetz werden beispielsweise Direktoren, Betriebsleiter oder Teilhaber als Beispiele genannt. Referenzierend 

auf die Definition und die rechtliche Praxis im Arbeitsgesetz sind mittlere Pflegekader nicht in dieser Ausnahme enthalten, was aus 

Sicht von Travail.Suisse zwingend ist. Eine entsprechende Referenz im BGAP auf das Arbeitsgesetz soll dafür Klarheit schaffen.  

4             Travail.Suisse begrüsst den im Artikel festgehaltenen zwingenden Charakter des BGAP. Sofern das BGAP Erlassen von Bund, 

Kantonen oder Gemeinden, welche schlechtere Arbeitsbedingungen vorsehen, nicht zwingend vorgeht, können andere Staatsebenen 

die entsprechenden minimalen Bestimmungen des BGAP umgehen. Der Zweck der Vorlage wäre dadurch in Frage gestellt.    

5 1, 2       Travail.Suisse erachtet die Reduktion der Höchstarbeitszeit als einen sehr wichtigen Aspekt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, 

da dadurch überlange und stark erschöpfende Arbeitstage vermindert werden können. Travail.Suisse begrüsst deshalb die gesetzliche 

Reduktion der Höchstarbeitszeit auf 45 Wochenstunden.    

Ein Lohnzuschlag von 25% für Arbeitsleistungen über der wöchentlichen Höchstarbeitszeit ist aus Sicht von Travail.Suisse nicht 

ausreichend, um den Schutz der Arbeitnehmenden zu gewährleisten. Dies auch insofern, dass Entscheidung und finanzieller Anreiz 

häufig nicht bei den gleichen Entscheidungsträgern liegen. Der Bundesrat soll deshalb bereits ab Einführung des Gesetzes mit einem 

Zuschlag von 50% hohe finanzielle Anreize zur Durchsetzung der neuen Höchstarbeitszeit schaffen. Für Teilzeitangestellte soll die 

Höchstarbeitszeit entsprechend reduziert werden, da anderweitig grosse Schwankungen mit vielen Überstunden möglich sind. Beides 

ist für den Schutz der Gesundheit und die Vereinbarkeit der Pflegenden sehr problematisch.  

Ergänzung: Art. 5, Abs 1: Die wöchentliche Höchstarbeitszeit richtet sich für Vollzeitangestellte nach Art. 9 Abs. 1 Buchstabe a des 

Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964 (ArG). Die Höhe der wöchentlichen Höchstarbeitszeit richtet sich nach der Höhe des 

Arbeitspensums.     
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6             Travail.Suisse begrüsst grundsätzlich die gesetzliche Festlegung einer wöchentlichen Normalarbeitszeit. Eine maximale wöchentliche 

Normalarbeitszeit von 36-40 Stunden wäre allerdings zwingende Voraussetzung für einen besseren Schutz der Arbeitnehmenden und 

ihres Privat- und Familienlebens. Die Reduktion der Arbeitszeit soll dabei ohne Lohnkürzung umgesetzt werden.  

7             Sofern die Höchstarbeitszeit an das Arbeitspensum angepasst wird (Vorschlag TS Art. 5), dann ist keine weitergehende Regelung für 

die Kompensation der Überstunden notwendig. Allerdings muss festgehalten werden, dass Überstunden regelmässig ausgeglichen 

werden sollen. Falls die Höchstarbeitszeit nicht an das Arbeitspensum angepasst sein sollte, braucht es in Art. 7 zwingend auch eine 

Obergrenze für die Anzahl an monatlichen und jährlichen Überstunden. Die ist vor allem für Arbeitnehmende in Teilzeitpensen von 

grosser Bedeutung.  

Travail.Suisse begrüsst, dass mit Art. 7 die zeitliche oder finanzielle Kompensation von Überstunden mit entsprechenden finanziellen 

Zuschlägen nicht per Vertrag abbedingt werden kann.   

8             Der Artikel dürfte wenig Anpassungen für die Arbeitnehmenden bringen, sofern sie bereits heute den arbeitsgesetzlichen 

Bestimmungen unterstellt sind. Anderweitig führt die Anwendung des BGAP zu einer Erweiterung der Anwendung dieser 

Bestimmungen (Nachtzuschläge, Ausgleichsruhezeit z.B. für Schichtarbeit)   

9             Der Artikel dürfte wenig Anpassungen für die Arbeitnehmenden bringen, sofern sie bereits heute den arbeitsgesetzlichen 

Bestimmungen unterstellt sind. Anderweitig führt die Anwendung des BGAP zu einer Erweiterung der Anwendung dieser 

Bestimmungen (freier Sonntag, Ersatzruhe)   

10   Travail.Suisse begrüsst, dass die Umkleidezeit als Arbeitszeit gilt. Allerdings soll gesetzlich geklärt werden, dass die Abgeltung in ihrer 

Höhe analog zur Arbeitszeit erfolgen soll.   

Zudem ist eine Abgeltung der Umkleidezeit nur aus betrieblichen Gründen vorgesehen. Es muss im Gesetz aber klar geregelt sein, 

dass die Umkleidezeit auch abgegolten werden muss, wenn der Arbeitgeber dies verlangt.  

Anpassung Art. 10, Abs. 1: Ist aus betrieblichen Gründen eine Umkleidung am Arbeitsplatz erforderlich oder wird dies vom 

Arbeitgeber verlangt, so gilt die Umkleidezeit als Arbeitszeit. 

Anpassung: Art.10 Abs. 2: Die Umkleidezeit wird gleich abgegolten wie die übrige Arbeitszeit.  

11   Das Arbeitsgesetz sieht in Art. 15 Pausen vor, welche vom Arbeitgeber den Arbeitnehmenden zugestanden werden müssen. Es 

handelt sich dabei vereinfacht gesagt um Mittagspausen zur Erholung und Verpflegung. Sie müssen, sofern sie bestimmte 
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Bedingungen erfüllen, gemäss arbeitsgesetzlicher Regelung nicht der Arbeitszeit angerechnet werden. In der Pflege erfüllen diese 

Pausen zur Erholung und Verpflegung ihre Funktion aber oftmals nicht, da der Arbeitsort je nach Situation nicht verlassen werden kann, 

eine Erreichbarkeit gewährleistet sein muss etc. Deshalb ist korrekt, dass diese Pausen als bezahlte Arbeitszeit gelten.  

12   Pikett- und Bereitschaftsdienste gehören zu den grössten Belastungen für Pflegende. Sie beeinträchtigen ihre körperliche und 

psychische Gesundheit und die Vereinbarkeit ihres Berufes mit ihrem Privatleben. Die bis anhin nur unzureichende Honorierung dieser 

Dienste wirkt sich doppelt negativ aus: weil sie einen wesentlichen Aspekt des Berufsalltags betrifft, trägt sie entscheidend zum 

Attraktivitätserleben bei. Eine schlechte Honorierung wird als Zeichen mangelnder Wertschätzung aufgefasst; zweitens enthalten diese 

für den Betrieb preisgünstigen Dienste einen Anreiz, die Schichtbelegungen möglichst knapp zu halten, was den Druck auf das 

Personal wiederum erhöht. Deshalb ist eine klare und mitarbeiterfreundliche Definition dessen, wie Pikett- und Bereitschaftsdienste an 

die Arbeitszeit angerechnet werden, zentral. Ebenso zentral ist eine klare und mitarbeiterfreundliche Bemessung der Abgeltung dieser 

Dienste (in Zeit und/oder Geld). Die Abgeltung muss sich am Mass der der Mitarbeiterin auferlegten Einschränkung ihrer 

Zeitsouveränität (Handlungs- und Bewegungsfreiheit) richten. 

13 1  Die vorzeitige Bekanntgabe der Dienstpläne ist ein wesentlicher Faktor zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das 

Gesetz sieht vier Wochen vor, was aus Sicht von Travail.Suisse nicht ausreichend ist. Entscheidend ist aber auch, für welchen 

Zeitraum die Dienstpläne bekannt gemacht werden müssen.  

Anpassung Art. 13, Abs. 1: Dienstpläne einschliesslich der geplanten Picket- und Bereitschaftsdienste müssen den Arbeitnehmenden 

mindestens sechs Wochen im Voraus für mindestens 12 Wochen angekündigt werden.  

13 2  Travail.Suisse erachtet die kurzfristige Änderung von Dienstplänen als problematisch, insbesondere für die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf. Gleichzeitig ist die Loyalität von Arbeitnehmenden gegenüber den Betrieben und den KollegInnen in der Regel sehr hoch. 

Deshalb braucht es hohe Hürden, damit es für Pflegende möglichst selten zu Konflikten zwischen Loyalität und Erholung kommt. Die 

entsprechende Regelung in Art. 13 Abs. 2, welche einen zeitlichen oder finanziellen Ausgleich sicherstellt ist deshalb zu begrüssen. 

Zudem braucht es aber die Möglichkeit für Arbeitnehmende, kurzfristige Arbeitseinsätze abzulehnen.  

Anpassung Art. 13, Abs. 2: «Leisten Arbeitnehmende Einsätze in Abweichung von den angekündigten Dienstplänen, so haben sie 

Anspruch auf einen zusätzlichen zeitlichen oder finanziellen Ausgleich im Umfang von 25–50 Prozent des geleisteten Einsatzes. Der 

Ausgleich muss, sofern es betrieblich möglich ist, in Form von Ausgleichsruhezeit erfolgen. Arbeitnehmende können kurzfristige 

Arbeitseinsätze ablehnen. Sofern mit den vom Dienstplan abweichenden Einsätzen die Überzeit überschritten wird, müssen die 

Zuschläge für Überzeit und die Zuschläge für Einsätze aufgrund der vom Dienstplan abweichenden Einsätze kumulativ entrichtet 

werden.  
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14   Travail.Suisse erachtet es als zwingend, dass die Sozialpartner zu der vorgesehenen Regelungen auf Verordnungsebene angehört 

werden, wie dies im Gesetz vorgesehen ist.  

15   Travail.Suisse lehnt eine Unterschreitung der Mindestbestimmungen zuungunsten der Arbeitnehmenden in jedem Fall ab (Variante 1). 

Die gesetzliche Regelung orientiert sich in den wesentlichen Bereichen wie der Höchstarbeitszeit, der Normalarbeitszeit, der 

Bekanntgabe der Dienstpläne bereits an minimalen Standards. Travail.Suisse spricht sich entsprechend für Variante 2 aus.    

16   Da es sich beim Gesetzestext um minimale Anforderungen handelt, sind Gespräche über Gesamtarbeitsverträge zwingend. Die 

Formulierung in der französischen Übersetzung ist hier deutlich weniger stark formuliert als in der deutschen Version. Arbeitgeber 

müssen Verhandlungen führen, wie dies in der deutschen Version klar formuliert wird. Die französische Übersetzung muss 

entsprechend korrigiert werden.  

17   Der Vollzug des Arbeitsgesetzes durch die Kantone erachtet Travail.Suisse als äusserst unbefriedigend. Da die Kantone in der Regel 

auch als Arbeitgeber auftreten, ist eine unabhängige Kontrolle der Arbeitsbedingungen zumindest sehr fragwürdig.  

 

19   Angesichts der unbefriedigenden Kontrolle durch die kantonalen Arbeitsinspektorate und die Interessenkonflikte der Kantone ist ein 

Klagerecht der Arbeitnehmerverbände zwingend.  

 

20   Travail.Suisse begrüsst ausdrücklich die Möglichkeit von Verwaltungssanktionen bei Verstössen gegen die minimalen gesetzlichen 

Arbeitsbedingungen. Allerdings ist die Orientierung an bestehenden Verwaltungssanktionen nicht zielführend, da mit einer Obergrenze 

von 30'000 CHF kaum eine Wirkung erzielt werden kann.  

Vorschlag: Das Mindestmass der Verwaltungssanktion beträgt 1% des Umsatzes der Institution; alternativ könnte die Höhe der Busse 

an die Anzahl der Vollzeitäquivalente (exkl. Studierende und Auszubildende) geknüpft werden.  

22   Travail.Suisse begrüsst die Bildung von kantonalen Kommissionen im Bereich Pflege. Problematisch ist allerdings die potenzielle 

Doppelvertretung von Kantonen einerseits als öffentliche Hand und andererseits als Arbeitgeber.  

Ergänzung: Die VertreterInnen der öffentlichen Hand erhalten in der Kommission kein Stimmrecht.  
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23   Ergänzungen:  

 

Das Bundesgesetz hat zum Zweck, die Arbeitnehmenden zu schützen. Travail.Suisse geht davon aus, dass dies mittel- und langfristig 

auch eine kostendämpfende Wirkung haben kann. Allerdings dürften die Gesundheitskosten aufgrund der demographischen 

Entwicklung und der hohen Preismacht der Pharma- und Medizinaltechnikunternehmen weiterwachsen. Dabei besteht kein direkter 

Zusammenhang zu den Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals. Zudem gilt es den Schutz der Arbeitnehmenden unabhängig von der 

Entwicklung der Kosten sicherzustellen. Dies entspricht dem Zweck des Bundesgesetzes. Der Satzteil «…und die Entwicklung der 

Gesundheitskosten» soll deshalb gestrichen werden.  

Vorschlag 1: Art. 23, Abs. 1b: «wie sich Veränderungen der Anzahl Arbeitskräfte und ihrer Arbeitsbedingungen auf die Qualität der 

Gesundheitsversorgung und die Entwicklung der Gesundheitskosten auswirken. 

Desweiteren sollen die Kommissionen über die Einhaltung oder Nicht-Einhaltung der gesetzlichen und gesamtarbeitsvertraglichen 

Bestimmungen infomiert werden.  

Vorschlag 2: Art. 23, Abs. 1c: «Die Umsetzung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Dafür werden sie jährlich über den 

Vollzug und allfällige Verstösse gegen das Gesetz informiert. 

27   Travail.Suisse erachtet eine Erhöhung der Kontrollen durch die Kantone als zwingend zur Sicherstellung der Durchsetzung der 

gesetzlichen Bestimmungen. Der Bund soll deshalb ein höheres Kontrollvolumen finanzieren und die Umsetzung damit intensiver 

prüfen.  

 

 

Bevorzugte Variante zu Art. 15 BGAP 

 Variante 1: Per GAV sind Abweichungen zugunsten und zuungunsten der Arbeitnehmenden möglich 

 Variante 2: Nur Abweichungen zugunsten der Arbeitnehmenden möglich 

 

Fazit 
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 Zustimmung ohne Vorbehalte 

 Zustimmung mit Änderungswünschen / Vorbehalten 

 Grundsätzliche Überarbeitung 

 Ablehnung 
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Gesundheitsberufegesetz (GesBG, SR 811.21) 

Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 

12 2 h Travail.Suisse befürwortet Variante 2, welcher den spezifischen Masterabschluss einer Fachhochschule oder einer universitären 

Hochschule vorsieht. Zur Sicherstellung der geforderten berufsspezifischen Kompetenzen an Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten 

soll die Ausbildung einheitlich und auf das entsprechende Berufsbild fokussiert sein.   

 

Aber: Aus Sicht von Travail.Suisse ist zwingend eine Verkürzung der Passarelle für AbsolventInnen der Höheren Fachschule 

Voraussetzung für die Unterstützung von Variante 2. Diplomierte Pflegefachpersonen HF müssten gemäss heutiger Regelung die 

Passarelle zum Abschluss eines Bachelors of Science in Nursing absolvieren. Diese Passarelle umfasst heute 90 ECTS und dauert in 

der Regel berufsbegleitend zwei Jahre. Diplomierte Pflegefachpersonen FH/UH können hingegen direkt nach ihrer grundständigen 

Ausbildung in ein Masterstudium einsteigen. Travail.Suisse steht für die Gleichwertigkeit der Abschlüsse der Höheren Berufsbildung 

und der Fachhochschulen im Gesundheitsbereich.  
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Bevorzugte Variante zu Art. 12 GesBG 

 Variante 1: Gewisse Abschlüsse der Höheren Berufsbildung und Master in Advanced Practice Nursing berechtigen zum 
Erwerb der Berufsausübungsbewilligung als Pflegeexpertin bzw. Pflegeexperte APN 

 Variante 2: Nur der Master in Advanced Practice Nursing berechtigt zum Erwerb der Berufsausübungsbewilligung als 
Pflegeexpertin bzw. Pflegeexperte APN  

 

Fazit 

 Zustimmung 

 Zustimmung mit Änderungswünschen / Vorbehalte 

 Grundsätzliche Überarbeitung 

 Ablehnung 
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Erläuternder Bericht (Gesamterläuterungen) 

Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 
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